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 Beschilderung und Kennzeichnung des Feuerwehrparkplatzes in Hötting  
 

 

Gemeinderätin Mag.a Dagmar Klingler-Newesely stellt hiermit gemäß § 20 Abs. 1 der Ge-

schäftsordnung des Gemeinderates nachstehenden  

 

A N T R A G 

 

 

betreffend eine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt. 

 

Sachverhalt:  

 

Die Beschilderung des Feuerwehrparkplatzes Hötting ist dermaßen verblichen, dass der 

Text kaum mehr lesbar ist. 

Zudem gibt es keine Bodenmarkierung. Es ist daher derzeit nicht erkennbar, dass es sich 

um einen Feuerwehrparkplatz handelt.  

 

Antrag: 

 

Der Gemeinderat wolle beschließen, 

dass der Feuerwehrparkplatz Hötting so ausgewiesen wird, dass er gut erkennbar ist. 

 

Begründung: Der Feuerwehrparkplatz muss frei gehalten werden. Eine lesbare Beschil-

derung und eine Bodenmarkierung ist daher notwendig. Ansonsten mutiert er zum Allge-

meinparkplatz. 

 

Bedeckung: aus dem dafür vorgesehenen Budget 

 

 

        

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats daher um Zustimmung. 

 

 

 

Mag.a Dagmar Klingler-Newesely   
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